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Ausstattung von RWSH-Brückenlagern mit CE-Kennzeichnung  

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-16.7-444 vom 
26. November 2007, geändert und ergänzt durch Bescheid vom 5. August 2009 und geändert und 
verlängert durch Bescheid vom 1. Oktober 2011. 
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben 
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet 
werden.   
 

über die Änderung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 26. November 2007 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert: 

a) Abschnitt 1 wird durch folgende Fassung ersetzt: 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

 Zulassungsgegenstand ist die Ausstattung der in der Anlage 1b genannten 
RWSH-Brückenlager mit CE-Kennzeichnung für kritische Anwendungen (vgl. z. B. Tabelle 
ZA.2 von DIN EN 1337-3:2005-07). Die Lager können in Verbindung mit den in der 
Anlage 1a beispielhaft dargestellten Anschlussbauteilen direkt in das Brückenbauwerk ohne 
weitere Ausstattung eingebaut werden. 

 Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Verwendung der komplett 
ausgestatteten Lager. Soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung keine 
anderen Festlegungen getroffen werden, gelten die Regelungen nach 
DIN EN 1337-1:2001-02, DIN EN 1337-9:1998-04, DIN EN 1337-10:2003-11 und 
DIN EN 1337-11:1998-04. 

 Die Anschlussbauteile nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung dürfen 
Temperaturverläufen ausgesetzt werden, wie sie unter Überbauten klimabedingt in 
Deutschland auftreten. 

 Die für die endgültige Lagerung des Bauwerks bestimmten, komplett ausgestatteten Lager 
dürfen während der Bauphase nicht als Hilfslager (z. B. beim Taktschieben oder Abstapeln 
von Überbauten) verwendet werden. 

b) Anlage 1a wird durch Anlage 1b ersetzt. 

 

Andreas Schult 
Referatsleiter  

Beglaubigt 
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Ausstattung von RWSH – Brückenlagern mit CE - Kennzeichnung 

RWSH – Brückenlager mit CE - Kennzeichnung 

 
 

Anlage 1b 

 


